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                     PRÄAMBEL

                  

                  Die katholischen (Erz-)Bischöfe in Deutschland erlassen, jeweils für ihren Bereich,

                  
                     	
                        zur Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Personalaktenführung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz,

                     

                     	
                        unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Personalaktenführung, namentlich der Transparenz, der Richtigkeit und Vollständigkeit,
                           der Zulässigkeit der Information sowie der Vertraulichkeit,
                        

                     

                     	
                        unter Berücksichtigung beamten-, arbeits- und kirchenrechtlicher Standards,

                     

                     	
                        in der Absicht, eine Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Raum der katholischen Kirche zu ermöglichen und

                     

                     	
                        unter Wahrung der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte der Bediensteten und Dritter folgende Ordnung:

                     

                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung regelt die Führung von Personalakten und die Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern, Kandidaten und
                     Kirchenbeamten (im Folgenden: Bedienstete1), die in der Diözese Mainz inkardiniert sind oder die im Verantwortungsbereich der Diözese Mainz eine dienstliche Funktion
                     ausüben oder sich in Ausbildung oder im Ruhestand befinden. Für Kirchenbeamte gilt diese Ordnung nicht, soweit die personalaktenrechtlichen
                     Bestimmungen des Landes- oder Bundesbeamtenrechts Anwendung finden.
                  

               

               
                     § 2
Verhältnis zum KDG und zur KAO
                     

                  

                  Für die Verarbeitung personenbezogener Daten finden das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) und die zu seiner Durchführung
                     ergangenen Vorschriften, insbesondere die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDGDVO), sowie
                     die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) in ihrer
                     jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit sich aus dieser Ordnung nichts Abweichendes ergibt.
                  

               

               
                     § 3
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  Im Sinne dieser Ordnung bezeichnet der Ausdruck

                  
                     	
                        „Kleriker“: Diözesanbischöfe, Weihbischöfe, Diözesanpriester und Diözesandiakone, Priester und Diakone einer Ordensgemeinschaft im Sinne von lit. d), die aufgrund eines Gestellungsvertrags im Dienst
                           der Diözese tätig sind;
                        

                     

                     	
                        „Kandidaten“: Bewerber, die durch den Diözesanbischof oder seinen Beauftragten als Alumnus in das Priesterseminar oder als
                           Bewerber für das Ständige Diakonat aufgenommen sind;
                        

                     

                     	
                        „Kirchenbeamte“: in einem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende Personen, soweit die personalaktenrechtlichen Bestimmungen
                           des Landes- oder Bundesbeamtenrechts keine Anwendung finden;
                        

                     

                     	
                        „Ordensgemeinschaft“: Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens, sowie vergleichbare Gemeinschaften;

                     

                     	
                        „Verarbeitung“: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
                           Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
                           Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
                           eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung,
                           vgl. § 4 Nr. 3 KDG;
                        

                     

                     	
                        „Dienstverhältnis“: die rechtliche Grundlage der Tätigkeit, sei es das spezielle Inkardinationsverhältnis eines Klerikers
                           oder ein anderes kirchliches Dienstverhältnis;
                        

                     

                     	
                        „Dienstherr“: den Ortsordinarius (Diözesanbischof, Generalvikar).

                     

                  

               

               
                     § 4
Verpflichtung zur Führung einer Personalakte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für jeden Bediensteten der Diözese Mainz ist eine Personalakte zu führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personalaktenführende Stelle ist der Inkardinationsordinarius, für Kirchenbeamte die Diözese. Diese bestimmen eine verantwortliche
                     Person, welche nach Maßgabe dieser Ordnung entscheidet, welche Vorgänge in die Personalakten aufgenommen oder entfernt werden.
                     Die verantwortliche Person kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Untervollmachten erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Diözese ist Verantwortlicher im Sinne des § 4 Nr. 9 KDG und des § 2 der Kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO).
                  

               

               
                     § 5
Grundsätze der Personalaktenführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Personalakten sind nach den allgemeinen Standards und Regeln der Schriftgutverwaltung zu führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personalakten sind vertraulich zu behandeln und durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Einsicht zu
                     schützen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bedienstete nur verarbeiten, soweit dies für die Begründung, Durchführung,
                     Beendigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen,
                     insbesondere zum Zwecke der Personalplanung und des Personaleinsatzes erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt
                     oder die Einwilligung des Bediensteten vorliegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Personalakte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Personalakten unterliegen dem Datenschutz nach Maßgabe der einschlägigen kirchen- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
                     Sie sind mit besonderer Sorgfalt zu führen und zu verwahren. Alle Personen, die Zugang zu Personalakten haben, unterliegen
                     einer besonderen Verschwiegenheitspflicht und haben auch nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses über personenbezogene
                     Daten Verschwiegenheit zu wahren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der Akteninhalt ist innerhalb der in § 8 bis § 10 festgelegten Struktur fortlaufend und fälschungssicher zu paginieren. Werden
                     einzelne Blätter aus einer durchnummerierten Personalakte entnommen, ist dies in neutraler Form, unter Angabe des Grundes
                     und der Person, die die Entnahme veranlasst hat, in der Personalakte zu kennzeichnen. Werden die Personalakten statt in Papierform
                     in elektronischer Form geführt, so ist ein revisionssicheres EDV-System zu verwenden, das die Paginierung ersetzt.
                  

               

               
                     § 6
Beihilfeakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Unterlagen über Beihilfen sind als Teilakte gemäß den Regelungen des § 5 zu führen. Diese ist von der übrigen Personalakte
                     getrennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der übrigen Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden.
                     Zugang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personenbezogene Daten dürfen ohne Einwilligung für Beihilfezwecke verarbeitet werden, soweit die Daten für diese Zwecke erforderlich
                     sind. Für andere Zwecke dürfen personenbezogene Daten aus der Beihilfeakte verarbeitet werden, wenn sie erforderlich sind
                  

                  
                     	
                        für die Einleitung oder Durchführung eines behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens, das im Zusammenhang mit einem Beihilfeantrag
                           steht, oder
                        

                     

                     	
                        zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, zur Abwehr einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche
                           Sicherheit oder zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person.
                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen über Heilfürsorge und Heilverfahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Personenbezogene Daten aus der Beihilfeakte dürfen ohne Einwilligung genutzt werden, soweit sie für die Festsetzung und Berechnung
                     der Besoldung oder Versorgung oder für die Prüfung der Kindergeldberechtigung erforderlich sind. Dies gilt auch für Daten
                     aus der Besoldungsakte und der Versorgungsakte, soweit sie für die Festsetzung und Berechnung der Beihilfe erforderlich sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Beihilfebearbeitung sowie die Führung der Beihilfeakte können mit Zustimmung der personalaktenführenden Stelle auf eine
                     andere Stelle übertragen werden. Dieser Stelle dürfen personenbezogene Daten, einschließlich Gesundheitsangaben, übermittelt
                     werden, soweit deren Kenntnis für die Beihilfebearbeitung erforderlich ist. Die Absätze 1 bis 3 sind für diese Stelle anzuwenden.
                  

               

               
                     § 7
Inhalt der Personalakten allgemein
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Personalakte gibt ein möglichst vollständiges Bild über den dienstlichen Werdegang und die Eignung des Bediensteten, um
                     daraus Erkenntnisse für den sachgerechten Personaleinsatz und eine effektive Personalplanung zu gewinnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die den Bediensteten betreffen, soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem
                     unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen (Personalaktendaten), insbesondere
                  

                  
                     	
                        Aktueller Personalbogen

                     

                     	
                        Abschlussexamenszeugnisse, Unterlagen zum Ausbildungsverlauf, Praktika

                     

                     	
                        Nachweise über Aus-, Fort- und Weiterbildung

                     

                     	
                        Nachweise über Auszeiten, Beurlaubungen

                     

                     	
                        Dienstliche Beurteilungen

                     

                     	
                        Gesundheitszeugnisse, ärztliche und psychologische Gutachten

                     

                     	
                        Unterlagen über Ermittlungs- und Strafverfahren durch staatliche Strafverfolgungsbehörden sowie abschließende Dekrete oder
                           Urteile einer kanonischen Voruntersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses (ggf. in Kopie) mit einem Vermerk darüber,
                           wo die vollständigen Unterlagen zu diesen Verfahren zu finden sind
                        

                     

                     	
                        Unbedenklichkeitsbescheinigung, Selbstverpflichtungserklärungen und Selbstauskunftserklärungen nach der „Rahmenordnung – Prävention
                           gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen“ (Präventionsordnung)
                        

                     

                     	
                        Teilnahmebescheinigungen an Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt an
                           Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
                        

                     

                     	
                        Aktenvermerke über die Einleitung von Plausibilitätsprüfungen nach Nr. 20 der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch
                           Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst
                           mit einem Hinweis darüber, wo diese Vorgangsakten zu finden sind.
                        

                     

                  

                  Die Unterlagen gem. lit. f und g sind gesondert gesichert zu verwahren.

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nicht Bestandteil der Personalakten sind Vorgänge, die sachlichen, vom Dienstverhältnis zu trennenden Zwecken dienen, auch
                     wenn in ihnen die persönlichen dienstlichen Verhältnisse des Bediensteten berührt sind. Dies sind insbesondere
                  

                  
                     	
                        anonyme Schreiben

                     

                     	
                        Prüfungsarbeiten

                     

                     	
                        Unterschriftensammlungen und Bittbriefe für oder gegen den Verbleib des Klerikers in der Gemeinde

                     

                     	
                        Publikationen (z. B. Fachaufsätze oder Pressebeiträge)

                     

                     	
                        Korrespondenz privater Natur ohne Bezug zum Dienstverhältnis, z. B. Glückwunschschreiben, Dienstreiseberichte

                     

                     	
                        Presseausschnitte

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Auszüge und Abschriften von Schriftstücken, die zur Personalakte gehören, dürfen nur dann in andere Akten aufgenommen werden,
                     wenn dies durch Rechtsvorschriften ausdrücklich angeordnet oder zugelassen worden oder wenn dies zum Schutz berechtigter höherrangiger
                     Interessen zwingend erforderlich ist. Werden Auszüge und Abschriften von Schriftstücken, die zur Personalakte gehören, auch
                     in andere Akten aufgenommen, ist in der Personalakte zu vermerken, um welche Akten es sich handelt und wo sie sich befinden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Personalakte kann in eine Grundakte (auch Hauptakte genannt) und mehrere Teilakten, wie Besoldungsakte und Versorgungsakte,
                     gegliedert werden. Ob eine solche Aufteilung in Grund- und Teilakten erfolgt, liegt im Ermessen der personalaktenführenden
                     Stelle. Sind Teilakten vorhanden, ist in der Grundakte zu vermerken, um welche Teilakten es sich handelt und wo sie sich befinden.
                     In Fällen des § 14 ist das Führen einer Nebenakte zulässig. Wird die Personalakte weder vollständig in Schriftform noch vollständig
                     elektronisch geführt, so muss sich aus dem Verzeichnis nach Satz 4 ergeben, welche Teile der Personalakte in welcher Form
                     geführt werden. In die Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Im Übrigen sind die Bestimmungen dieser Ordnung vollumfänglich auf Teilakten anzuwenden.
                  

               

               
                     § 8
Gliederung und Inhalt der Personalakte von Klerikern im Besonderen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gliederung der Personalakte von Klerikern soll nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Gliederung nach zeitlichen Gesichtspunkten findet wie folgt statt:
                  

                  
                     	
                        Zeitraum von der Annahme als Alumnus in das Priesterseminar gem. canon 241 CIC oder ab der Annahme in den Bewerberkreis für
                           das Ständige Diakonat bis hin zur Diakonenweihe
                        

                     

                     	
                        Zeitraum ab der Diakonenweihe

                        
                           	
                              bis zum Tod des Klerikers oder

                           

                           	
                              der Umkardination oder

                           

                           	
                              der Entlassung aus dem Klerikerstand.

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die sachliche Gliederung erfolgt innerhalb dieser beiden Abschnitte, wobei die einzelnen Dokumente chronologisch abzulegen
                     sind.
                  

               

               
                     § 9
Inhalt der Personalakten von Kandidaten für den Zeitraum bis zur Diakonenweihe
                     

                  

                  Für den Zeitraum bis zur Diakonenweihe sind über die in § 7 genannten Unterlagen hinaus insbesondere folgende Dokumente in
                     die Personalakte des Klerikers oder des Kandidaten aufzunehmen:
                  

                  
                     	
                        Bewerbung als Alumnus in das Priesterseminar oder für das Ständige Diakonat mit Lebenslauf, Taufschein, Firmzeugnis, Reifezeugnis
                           und ggf. Bewerbungsfotos
                        

                     

                     	
                        Bestätigung der Aufnahme als Alumnus in das Priesterseminar oder als Bewerber für das Ständige Diakonat durch den Ortsordinarius
                           oder den Regens
                        

                     

                     	
                        Bestätigung der Aufnahme in den Pastoralkurs

                     

                     	
                        Referenzen und Beurteilungen, u. a. von Heimat- und Praktikumspfarrern, Schulmentoren etc.

                     

                     	
                        Urkunde über die Admissio sowie die Beauftragung zum Lektorat und Akolythat

                     

                     	
                        Zulassungsdokumente für die Diakonenweihe einschließlich des Abschlussberichts des Regens mit Empfehlung der Zulassung zur
                           Diakonenweihe
                        

                     

                     	
                        Alle Dokumente, die das gesamtkirchliche (cann. 1050, 1051 CIC) und partikulare Recht für die Spendung der Diakonenweihe verlangt

                     

                     	
                        Urkunde zur Diakonenweihe

                     

                  

               

               
                     § 10
Personalakteninhalt von Klerikern für den Zeitraum ab der Diakonenweihe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für den Zeitraum ab der Diakonenweihe muss die Personalakte des Klerikers einen regelmäßig zu aktualisierenden Personalbogen
                     enthalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die in den §§ 7 und 9 aufgeführten Bestandteile hinaus sind insbesondere noch folgende Dokumente und Urkunden in die
                     Personalakte aufzunehmen:
                  

                  
                     	
                        In- bzw. Exkardinationsurkunden

                     

                     	
                        Vorbereitung auf die Priesterweihe mit dazugehörigen Praktika bzw. Feriendiakonaten, Abschlussbericht des Regens mit Empfehlung der Zulassung zur Priesterweihe

                     

                     	
                        Alle Dokumente, die das gesamtkirchliche (cann. 1050, 1051 CIC) und partikulare Recht für die Spendung der Priesterweihe verlangt

                     

                     	
                        Urkunde zur Priesterweihe

                     

                     	
                        Urkunde und Zeugnisse von Examina, die im Rahmen der pastoralen Ausbildung abgelegt wurden

                     

                     	
                        Ernennungsurkunden, ggf. mit Stellenbeschreibung

                     

                     	
                        Ehrungen dienstlicher und außerdienstlicher Art, Auszeichnungen usw.

                     

                     	
                        Informationen über Versetzungen eines Klerikers innerhalb und außerhalb der Diözese

                     

                     	
                        Schriftwechsel zwischen Kleriker und Bistumsleitung (Diözesanbischof, Ordinariat), soweit sie mit dem Dienstverhältnis des Klerikers in einem inneren Zusammenhang stehen

                     

                     	
                        Gesprächsprotokolle, ggf. auch von den Visitationsgesprächen, soweit sie dem Kleriker zur Kenntnis gegeben und von ihm gegengezeichnet
                           wurden
                        

                     

                     	
                        Gravierende Beschwerden und Bewertungen über die Dienst- und Lebensführung, kirchenrechtliche Maßnahmen und Strafverfahren,
                           Meldungen an römische Dikasterien
                        

                     

                     	
                        Verfügungen im Todesfall, soweit sie vom Bediensteten der personalaktenführenden Stelle überlassen wurden, mit gesonderter
                           Sicherung versehen
                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Zugang zur Personalakte
                     

                  

                  Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte haben, die im Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten
                     beauftragt sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 12
Anhörungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bedienstete ist zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können,
                     vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, soweit die Anhörung nicht nach anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung
                     des Bediensteten soll schriftlich erfolgen und ist zur Personalakte zu nehmen. Sofern der Bedienstete auf die Abgabe einer
                     Stellungnahme verzichtet, ist dieses in der Personalakte zu vermerken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dienstliche Beurteilungen sind dem Bediensteten vor Aufnahme in die Personalakte zur Kenntnis zu bringen. Dies ist aktenkundig
                     zu machen, wobei eine Stellungnahme des Bediensteten ebenfalls zu den Akten zu nehmen ist.
                  

               

               
                     § 13
Recht auf Akteneinsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Bedienstete hat, auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in seine vollständige Personalakte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einem Bevollmächtigten des Bediensteten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt
                     auch für Hinterbliebene und deren Bevollmächtigte, wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Die Einsicht in die Personalakte darf zum Ausschluss
                     von Manipulationen nur unter Aufsicht erfolgen. Soweit dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschriften
                     oder Ausdrucke gefertigt werden.
                  

               

               
                     § 14
Vorlage und Weitergabe von Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit Einwilligung des Bediensteten ist es zulässig, die Kopie der Personalakte den Personalverantwortlichen einer anderen (Erz-)Diözese
                     bzw. einem anderen Dienstherrn vorzulegen, soweit dies für die Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft erforderlich
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wechselt ein Kleriker in den Dienst eines kirchlichen Rechtsträgers außerhalb seiner Inkardinationsdiözese (auswärtige Tätigkeit,
                     Transmigration), bleibt die Inkardinationsdiözese für die Dauer dieser Tätigkeit die personalaktenführende Stelle. In diesem
                     Fall stellt die Inkardinationsdiözese dem auswärtigen kirchlichen Rechtsträger eine Kopie der Personalakte zur Verfügung,
                     die innerhalb einer Frist von sechs Wochen zurückgesandt und im Anschluss von der Inkardinationsdiözese mit Rückgabevermerk
                     vernichtet wird. Der auswärtige kirchliche Rechtsträger stellt sicher, dass alle personalaktenrelevanten Dokumente und Vorgänge
                     für die Dauer der auswärtigen Tätigkeit unverzüglich der Inkardinationsdiözese übermittelt werden. Endet der Einsatz des Klerikers,
                     übermittelt der auswärtige kirchliche Rechtsträger eine Kopie seiner geführten Nebenakte ebenfalls der Inkardinationsdiözese
                     und schließt die Nebenakte mit einem entsprechenden Vermerk.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle einer Umkardination wird die neue Inkardinationsdiözese bzw. die Ordensgemeinschaft personalaktenführende Stelle.
                     Die Akte in der bisherigen Inkardinationsdiözese bzw. in der Ordensgemeinschaft wird geschlossen und nach Ablauf der Frist
                     gemäß § 17 Abs. 4 in deren Archiv überführt. Eine vollständige Kopie dieser Akte wird der neuen Inkardinationsdiözese übersandt;
                     die Personalakte wird nun dort geführt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Tritt ein Ordenskleriker aufgrund eines Gestellungsvertrags in den Dienst einer (Erz-)Diözese, bleibt die Ordensgemeinschaft
                     für die Dauer der Gestellung die personalaktenführende Stelle. Die Ordensgemeinschaft stellt dem auswärtigen Träger eine Kopie
                     der Personalakte im Sinne dieser Ordnung zur Verfügung. Abweichend von Satz 2 kann der Diözesanbischof einer Gestellung auch
                     zustimmen, wenn eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung durch den Ordensobern vorliegt. Die Kopie der Personalakte
                     wird innerhalb einer Frist von sechs Wochen zurückgesandt und im Anschluss von der Ordensgemeinschaft mit Rückgabevermerk
                     vernichtet. Der auswärtige Träger stellt sicher, dass alle personalaktenrelevanten Dokumente und Vorgänge für die Dauer der
                     auswärtigen Tätigkeit unverzüglich der Ordensgemeinschaft übermittelt werden. Endet der Einsatz des Ordensklerikers, übermittelt
                     der auswärtige Träger eine Kopie seiner geführten Nebenakte an die Ordensgemeinschaft und schließt die Nebenakte mit einem
                     entsprechenden Vermerk.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Regelungen der Absätze 2 bis 3 gelten entsprechend auch für Kleriker und Kirchenbeamte, soweit Unterlagen von staatlicher
                     Seite angefordert werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Abweichend von Absatz 1 darf Ärzten, Psychologen oder Therapeuten, die im Auftrag der personalaktenführenden Dienststelle
                     ein medizinisches oder psychologisches Gutachten erstellen, die Personalakte ohne Einwilligung übermittelt werden. Der betroffene
                     Bedienstete ist über den Vorgang schriftlich zu informieren.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Soweit die personalaktenführende Stelle Aufgaben, die ihr gegenüber den Bediensteten obliegen, einer anderen Stelle zur selbstständigen
                     Bearbeitung übertragen hat, darf sie dieser Stelle ausschließlich die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Personalaktendaten
                     übermitteln.
                  

               

               
                     § 15
Auskunft an Dritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Auskünfte an Dritte, aber keine Akteneinsicht, dürfen ohne Einwilligung des Bediensteten erteilt werden, wenn dies zwingend
                     erforderlich ist
                  

                  
                     	
                        für die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder

                     

                     	
                        für den Schutz berechtigter, höherrangiger Interessen der oder des Dritten.

                     

                  

                  Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem Bediensteten schriftlich mitzuteilen.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein berechtigtes, höherrangiges Interesse an der Kenntnis der als Auskunft zu übermittelnden Daten nach Abs. 1 besteht insbesondere
                     dann, wenn der Dritte glaubhaft macht, dass der Bedienstete Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches
                     begangen hat und der Dritte als Betroffener der Straftat oder dessen Angehörige ersten Grades auf konkrete Anfragen hin Auskunft
                     begehren. Dasselbe gilt für Anfragen zur Plausibilitätsprüfung nach Nr. 20 der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch
                     Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Wunsch des Dritten, welcher ein berechtigtes, höherrangiges Interesse geltend gemacht hat, ist die Auskunft durch einen
                     staatlichen Notar zu erteilen. Dieser ist als Berufsgeheimnisträger in besonderem Maße auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
                     und der Achtung der Persönlichkeitsrechte Dritter verpflichtet. Der Notar erhält ein Einsichtsrecht in die die Auskunft betreffenden
                     Unterlagen und erteilt im Anschluss die gewünschte Auskunft.
                  

               

               
                     § 16
Entfernung von Personalaktendaten
                     

                  

                  Der Bedienstete hat das Recht, von der personalaktenführenden Stelle zu verlangen, Unterlagen über Tatsachen, Beschwerden,
                     Behauptungen und Bewertungen unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, wenn diese erwiesen unbegründet
                     oder falsch sind. Die personalaktenführende Stelle hat die Pflicht, dies unverzüglich umzusetzen.
                  

               

               
                     § 17
Aufbewahrungsfristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der personalaktenführenden Stelle fünf Jahre in der laufenden Registratur aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personalakten sind abgeschlossen
                  

                  
                     	
                        bei Klerikern

                        
                           	
                              mit Umkardination

                           

                           	
                              mit dem Verlust des Klerikerstandes

                           

                           	
                              mit Tod

                           

                        

                     

                     	
                        bei Kirchenbeamten

                        
                           	
                              bei Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst mit Ablauf des Jahres des Erreichens der Regelaltersgrenze, wenn mögliche Versorgungsempfänger
                                 nicht mehr vorhanden sind oder
                              

                           

                           	
                              wenn der Bedienstete ohne versorgungsberechtigte oder altersgeldberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des
                                 Todesjahres oder
                              

                           

                           	
                              wenn nach dem Tod des Bediensteten versorgungsberechtigte oder altersgeldberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, mit Ablauf
                                 des Jahres, in dem die letzte Versorgungsverpflichtung entfallen ist.
                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Versorgungsakten sind für die Dauer von zehn Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungszahlung geleistet
                     worden ist, aufzubewahren. Besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind die Akten 30 Jahre aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Nach Ablauf dieser Frist sind die Personalakten ins Archiv der betreffenden (Erz-)Diözese gemäß § 3 Abs. 4 KAO zu überführen.
                     Diese Akten sind von einer Bewertung durch das zuständige Archiv ausgenommen und grundsätzlich in Gänze im Archiv zu verwahren,
                     wobei sie von ihrer Übernahme ins Archiv an für Forschungs- und Aufarbeitungszwecke zur Verfügung stehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Teilakten wie insbesondere Besoldungs- oder Beihilfeakten unterliegen den Bewertungs- und Übernahmeregelungen der KAO.
                  

               

               
                     § 18
Kirchliche Disziplinar- und Strafverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die für die kirchlichen Disziplinar- oder Strafverfahren zuständigen Stellen haben ohne Einwilligung des Bediensteten das
                     Recht auf Einsicht in dessen Personalakte, sobald ein Disziplinar- oder Strafverfahren, beginnend mit der Voruntersuchung,
                     eröffnet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchliche Disziplinar- und Strafprozessakten verbleiben bei der ausführenden Behörde und werden nach Abschluss des Verfahrens
                     dem kirchlichen Archiv angeboten. Kopien der abschließenden Dekrete und Endurteile der Disziplinar- und Strafprozesse werden
                     umgehend zur Personalakte genommen.
                  

               

               
                     § 19
Übermittlungen in staatlichen Strafverfahren
                     

                  

                  Für die Übermittlung von Personalaktendaten in einem staatlichen Strafverfahren gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die
                     Vorschriften des Kirchlichen Datenschutzgesetzes sind einzuhalten.
                  

               

               
                     § 20
Automatisierte Verarbeitung von Personalaktendaten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft automatisiert oder digital verarbeitet
                     werden. Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe dieser Ordnung oder der einschlägigen Bestimmungen des Kirchlichen Datenschutzgesetzes
                     zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personalaktendaten im Sinne des § 6 dürfen nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und nur von den übrigen Personaldateien technisch
                     und organisatorisch getrennt automatisiert oder digital verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalverwaltung
                     nur die Ergebnisse automatisiert oder digital verarbeitet werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre Verwendung dem
                     Schutz der Bediensteten dient.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Bei erstmaliger Speicherung ist dem Bediensteten die Art der zu seiner Person nach Absatz 1 gespeicherten Daten mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 21
Rechtsweg bei Streitigkeiten
                     

                  

                  Im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften der Kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO) können Individualrechte im
                     Sinne dieser Ordnung, unbeschadet der Möglichkeit der Verwaltungsbeschwerde (hierarchischer Rekurs), bei den kirchlichen Gerichten
                     in Datenschutzangelegenheiten geltend gemacht werden. Es gelten die Vorschriften der KDSGO.
                  

               

               
                     § 22
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Der Ortsordinarius kann zu dieser Ordnung Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 23
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die vorstehenden Regelungen sind vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an auf Personalakten von Bediensteten anzuwenden, deren
                     Dienstverhältnis nach diesem Zeitpunkt begründet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Alle Regelungen dieser Ordnung finden mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unmittelbare Anwendung auch auf Personalakten
                     von Bediensteten, die sich bereits im Dienst befinden sowie auf Personalakten von bereits ausgeschiedenen Bediensteten, die
                     sich noch in der laufenden Registratur befinden. Von einer Neuordnung der bereits vorhandenen Personalaktendaten nach den
                     §§ 8 bis 10 dieser Ordnung kann abgesehen werden, wenn zum Stichtag des Inkrafttretens eine deutliche Zäsur in die Personalakte
                     eingefügt wird und ab diesem Zeitpunkt die Personalakte nach Satz 1 geführt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Alle bisherigen Regelungen zur Personalaktenführung von Klerikern, Kandidaten und Kirchenbeamten, soweit für letztere nicht
                     die personalaktenrechtlichen Bestimmungen des Landes- oder Bundesbeamtengesetzes Anwendung finden, treten mit Inkrafttreten
                     dieser Ordnung außer Kraft.
                  

                  Dieses Gesetz tritt am 01.01.2022 in Kraft.

                  Beschluss der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 22.09.2021.

                  Für das Bistum Mainz

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Mainz, den 20. Dezember 2021

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 Prof. Dr. Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Ordnung von einer geschlechterdifferenzierenden Schreibweise abgesehen.
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